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NWZ-Tiersitter-Vereinbarung

zwischen (Tierhalter)

und (Tiersitter)

für die Betreuung des Tieres   (Name, Tierart)

Das oben genannte Tier wird in der Zeit vom  bis zum  vom genannten 
Tiersitter betreut. Während dieses Zeitraumes bleibt der Tierhalter Eigentümer nach § 833 BGB und haftet 
dementsprechend für Schäden, die das Tier beim Tiersitter selbst oder bei Dritten anrichtet.  

Die vereinbarte Vergütung für die Betreuung des Tieres beträgt e. Der Betrag wurde heute 
an den Tiersitter gezahlt.  

Der Tierhalter  bestätigt, dass das Tier gesund, entwurmt und geimpft ist. Handelt es sich bei dem betreuten 
Tier um einen Hund, versichert der Tierhalter hiermit zusätzlich, dass eine Hundehaftpflichtversicherung 
besteht.  

Der Tiersitter  verpflichtet sich dazu, das ihm überlassene Tier art- und verhaltensgerecht zu halten und das 
Tierschutzgesetz zu beachten. Für Schäden, die das Tier während der Betreuungszeit erleiden könnte, 
übernimmt der Tiersitter keine Haftung. Die Haftung des Tiersitters wird ausdrücklich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 
Wird das Tier nicht innerhalb von drei Tagen nach dem vereinbarten Endtermin der Betreuung abgeholt, ist der 
Tiersitter berechtigt, das Tier anderweitig abzugeben. Entstehen ihm dadurch Kosten, so trägt diese der 
Tierhalter.  

Wichtige Daten des Tierhalters:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Im Notfall zu benachrichtigen:

Betreuender Tierarzt:

Wichtige Daten des Tiersitters:

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Änderungen dieser Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, mündliche Erklärungen sind unwirksam. Eine 
Ausfertigung dieser Vereinbarung haben beide Vertragspartner erhalten.

Ort, Datum Unterschrift Tiersitter Unterschrift Tierhalter


